
Referat WS 15 – Recht der Bundeswasserstraßen ORR‘in Barbara Schäfer

Europäisches Umweltrecht und 
seine Auswirkungen auf die WSV

Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Aus- und 
Neubaumaßnahmen von Bundeswasserstraßen –

Arbeitshilfen für die WSV

4./5. November 2008, Koblenz



Referat WS 15 – Recht der Bundeswasserstraßen ORR‘in Barbara Schäfer

Gliederung
• Europarechtlicher Hintergrund
• Auswirkungen auf das Verfahrensrecht
• Auswirkungen auf das materielle Recht

– Gebiets- und Artenschutz
– Gewässerschutz

• Sonstige Regelungen



Referat WS 15 – Recht der Bundeswasserstraßen ORR‘in Barbara Schäfer

Europarechtlicher Hintergrund

• 01.01.1958 Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als eine der 
drei Europäischen Gemeinschaften. 

• Ziel der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war die Schaffung eines 
Europäischen Binnenmarktes.

• Im ursprünglichen EWG-Vertrag wurde die Umweltpolitik nicht ausdrücklich 
erwähnt.

• Zu Beginn der 1970er wird die Umweltpolitik ein europäisches Thema.
• 1973 entsteht das erste Umweltaktionsprogramm.
• Ab 1972/73 wurde durch entsprechende Auslegung der Präambel, der 

Zielbestimmungen und von Auffang-Kompetenznormen des EWG-Vertrags eine 
Rechtsgrundlage für das Europäische Umweltrecht anerkannt.

• 1987 wurde durch die Einheitliche Europäische Akte ein Kompetenztitel 
„Umwelt“ in den EWG-Vertrag aufgenommen.

• Bis 1987 gab es bereits etwa 200 Rechtsakte, meist Richtlinien, im Bereich des 
Umweltrechts.

• In den folgenden Verträgen, insbesondere im Vertrag von Maastricht 1992 über 
die Europäische Union, bleiben die umweltrechtlichen Kompetenzen der 
Gemeinschaft erhalten, der Umweltschutz bleibt ein wichtiges Politikfeld.
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Verfahrensrechtliche Aspekte

Bestandteile des PF-Vefahrens:

• öffentliche Bekanntmachung
• Auslegung der Planunterlagen
• Stellungnahmen von Behörden
• Einwendungen von Privaten und 

Umweltverbänden

• Abwägungsentscheidung der 
Planfeststellungsbehörden

• Herstellen des Benehmens 
(Naturschutz) bzw. Einvernehmens 
(Wasserwirtschaft) mit 
Fachbehörden

• gerichtliche Überprüfung

Davon europarechtlich vorgegeben:

• öffentliche Bekanntmachung
• Auslegung der Planunterlagen

• Einwendungen von Privaten und 
Umweltverbänden (= betroffene 
Öffentlichkeit)

• Abwägungsentscheidung der 
Planfeststellungsbehörde

• gerichtliche Überprüfung 
(Verbandsklagerecht)
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Verfahrensrecht
- Richtlinien -

• Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten

• Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung 
der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten

• Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme

• Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 
96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und den Zugang zu Gerichten
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Verfahrensrecht
- Gegenstand und Umsetzung -

• Richtlinien haben 
– die Prüfung der Umweltverträglichkeit von Projekten 

(Umweltverträglichkeitsprüfung – UVP) sowie von Plänen und 
Programmen (Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung – SUP)

– die Beteiligung der Öffentlichkeit
– den Zugang zu Gerichten

zum Gegenstand.

• Richtlinien wurden durch folgende Vorschriften umgesetzt:
– Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
– Bundesnaturschutzgesetz
– Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz
– Umweltrechtsbehelfsgesetz
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Umweltverträglichkeitsprüfung

• Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens zum Aus- und Neubau von BWaStr
• Durchführung eines Scoping-Termins
• Erstellen einer Umweltverträglichkeitsstudie
• Öffentliche Bekanntmachung des Verfahrens

– Inhalt der Bekanntmachung ist europarechtlich vorgeschrieben
• Auslegung der Umweltverträglichkeitsstudie im Rahmen der Auslegung der 

Planunterlagen
– welche Dokumente auszulegen sind, ist europarechtlich vorgeschrieben

• ggf. grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung
• Recht der betroffenen Öffentlichkeit (einschließlich der Umweltverbände), 

Stellungnahmen im Verfahren abzugeben
• Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Planfeststellungsbehörde
• Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung fließt als Abwägungsbestandteil in 

die Entscheidung ein
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Beteiligung von Umweltverbänden
• Teil der „betroffenen Öffentlichkeit“ i. S. der Richtlinien
• Verbände sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

bei UVP- und SUP-pflichtigen Verfahren zu beteiligen
• Im Planfeststellungsverfahren erfolgt die Benachrichtigung 

der Verbände über die öffentliche Bekanntmachung
• Recht, Stellungnahmen abzugeben 

– Stellungnahmen sind nur innerhalb der gesetzten Frist möglich, 
späteres Vorbringen ist (auch im gerichtlichen Verfahren) 
ausgeschlossen (Präklusion)

• Recht, Klage zu erheben
– i. d. R. sind nur anerkannte Verbände klagebefugt
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Umweltschutzrechtliche Entscheidungen der 
Planfeststellungsbehörde

Bestandteile des PF-Beschlusses:

• Umweltverträglichkeitsprüfung
• Prüfung der Eingriffsregelung
• FFH-Verträglichkeitsprüfung
• Artenschutzrechtliche 

Genehmigungen
• Berücksichtigung der 

Bewirtschaftungsziele nach 
WRRL

Davon europarechtlich vorgegeben:

• Umweltverträglichkeitsprüfung

• FFH-Verträglichkeitsprüfung
• Artenschutzrechtliche 

Genehmigungen
• Berücksichtigung der 

Bewirtschaftungsziele nach 
WRRL
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Materielles Umweltrecht
- Richtlinien -

• Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen

• Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik



Referat WS 15 – Recht der Bundeswasserstraßen ORR‘in Barbara Schäfer

Gebietsschutz nach FFH-Richtlinie
- Natura 2000 -

• Ziel: Schaffung eines kohärenten europäischen 
ökologischen Netzes mit der Bezeichnung „Natura 2000“. 

• Geschützt werden wertvolle Lebensraumtypen und 
gemeinschaftsweit seltene bedrohte Arten, die in den 
Anhängen zu FFH-RL genannt werden.

• Mitgliedstaaten müssen entsprechende Gebiete melden.
• Europäische Kommission wählt die zu schützenden 

Gebiete aus und veröffentlicht im Einvernehmen mit den 
Mitgliedstaaten eine gemeinschaftsweite Liste der 
„Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“.

• Mitgliedstaaten müssen die „Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung“ national unter Schutz stellen.



Referat WS 15 – Recht der Bundeswasserstraßen ORR‘in Barbara Schäfer

FFH-Verträglichkeitsprüfung
• Bei Projekten i. S. d. FFH-RL (= Aus- und Neubaumaßnahmen der 

WSV), die einzeln oder in Zusammenwirken mit anderen Projekten 
oder Plänen geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu 
beeinträchtigen, ist vor der Zulassung oder Durchführung (= im 
Rahmen des Planfeststellungs-verfahrens) eine 
Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen.

• Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung führt zu Unzulässigkeit 
des Plans oder Projekts
dennoch Zulassung möglich:
– bei zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
– keine zumutbaren Alternativen
– Sicherungs- / Kohärenzmaßnahmen sind durchzuführen
– Bericht an die Europäische Kommission

• Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Regel keine Projekte i. S. der 
FFH-Richtlinie.
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Artenschutz
- nach FFH-RL -

• Verboten ist die Beeinträchtigung (Tötung, Entnahme 
aus der Natur, Störung, Zerstörung oder Entnahme von 
Eiern, Beschädigung oder Vernichtung der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), der Besitz und der 
Handel mit geschützten Tierarten in allen Lebensstadien.

• Geschützte Pflanzenarten unterliegen ebenfalls 
Beeinträchtigungs-, Besitz- und Vermarktungsverboten.

• Ausnahmen sind unter engen Voraussetzungen möglich; 
die betroffene Art muss in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne 
Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand 
verbleiben.
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Artenschutzrechtliche Prüfung

• Im Rahmen der Planfeststellung sind die 
artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

• Es ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als 
abgrenzbarer Bestandteil der Planunterlagen 
vorzulegen.

• Sofern im Rahmen der Unterhaltung 
artenschutzrechtliche Belange betroffen sind, 
ist eine artenschutzrechtliche Prüfung durch 
die WSV unter Einbeziehung der 
Naturschutzbehörden vorzunehmen.
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Wasserrahmenrichtlinie
- Ziele -

• Guter ökologischer Zustand für alle natürlichen 
Oberflächenwasserkörper

• Gutes ökologisches Potential und guter 
chemischer Zustand für alle künstlichen und 
erheblich veränderten Oberflächenwasserkörper

• Reduzierung der Verschmutzung des 
Grundwassers, Gleichgewicht zwischen 
Entnahme und Neubildung

• Kostendeckende Wasserpreise
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Wasserrahmenrichtlinie
- Auswirkungen auf die WSV -

• Die Umsetzung der WRRL ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Aufgabe 
der Länder – Wasserwirtschaft.

• WSV ist für die Bundeswasserstraßen als Verkehrswege zuständig.
• Berücksichtigungspflicht bei Unterhaltung (§ 8 Abs. 1 Satz 4) und Aus- und 

Neubaumaßnahmen (§ 12 Abs. 7 Satz 3 WaStrG).
• WSV ist als Eigentümer der BWaStr auch für deren wasserwirtschaftliche Unterhaltung 

im Sinne der Erhaltung des Gewässerbettes verantwortlich (ohne Gewässerreinhaltung 
und Hochwasserschutz).

• Im Rahmen der verkehrlichen Unterhaltung werden ökologische Verbesserungen der 
Gewässerstruktur ermöglicht, wenn keine verkehrlichen Belange entgegenstehen und die 
Maßnahme im Rahmen des Ökologieerlasses wirtschaftlich ist.

• Bislang gibt es keine Rechtsgrundlage für eine Verpflichtung der WSV zur 
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an bestehenden Stauanlagen. Das 
UGB II wird voraussichtlich eine solche Rechtsgrundlage schaffen. 

• Die WSV trifft keine Pflicht zum wasserwirtschaftlichen Ausbau (Renaturierung).
• Eine enge Abstimmung mit den Ländern in Fragen der Wasserwirtschaft ist erforderlich.
• Die WSV ist Einvernehmensbehörde für die Maßnahmenprogramme und 

Bewirtschaftungspläne nach WRRL, soweit verkehrliche Belange betroffen sind.
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Weitere Richtlinien zum Gewässerschutz

• Richtlinie 2006/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. September 
2006 über die Qualität von Süßwasser, das 
schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um 
das Leben von Fischen zu erhalten

• Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Umweltqualitätsnormen im 
Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung 
der Richtlinien …
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Fischgewässerrichtlinie
• Novellierung der Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über 

die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um 
das Leben von Fischen zu erhalten.

• Ziel ist der Schutz und die Verbesserung der Wasserqualität zugunsten von 
einheimischen oder erwünschten Fischarten.

• Unterschieden wird zwischen Salmonidengewässer (Lachse, Forellen 
Aeschen und Renken) und Cyprinidengewässer (Cypriniden, Hechte und 
Aal).

• Es werden Grenzwerte für die Gewässertemperatur, den Sauerstoffgehalt 
und bestimmte Stoffe festgelegt.

• Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, weitere Grenzwerte und entsprechende 
Überwachungsprogramme festzulegen sowie der Kommission in bestimmten 
zeitlichen Abständen zu berichten.

• Die durch und aufgrund der Richtlinie festgelegten Grenzwerte sind auch 
von der WSV zu beachten (z. B. Sauerstoffzehrung bei Baggermaßnahmen).
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Umweltqualitätsnormen
• Die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik ist 

eine sog. Tochterrichtlinie zur WRRL.
• Die Richtlinie wurde im Juni 2008 in zweiter Lesung vom Europäischen 

Parlament verabschiedet, der Rat hat im Oktober 2008 zugestimmt. Mit dem 
Inkrafttreten der Richtlinie bis Ende 2008 wird gerechnet.

• Ziel der Richtlinie ist die Verringerung der Belastung der Gewässer mit 
gefährlichen Stoffen.

• Es werden 33 prioritäre (davon 13 prioritäre gefährliche Stoffe) festgelegt, 
deren Einleitungen und Emissionen schrittweise zu reduzieren bzw. innerhalb 
der kommenden 20 Jahre ganz einzustellen sind.

• Die Kommission kann weitere Stoffe in die Liste aufnehmen.
• Die Mitgliedstaaten können statt der vorgegebenen Grenzwerte für Gewässer 

auch gleichwertige rechtlich verbindliche Grenzwerte für Biota und Sedimente 
festlegen.

• Die Kommission hat spätestens bis 2025 zu prüfen, ob das Ziel, die Gewässer 
von schädlichen Stoffen möglichst freizuhalten, erreicht wird.

• Die Richtlinie kann möglicherweise Auswirkungen auf die Baggertätigkeit der 
WSV haben.
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Weitere Richtlinien

• Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/313/EWG

• Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
über Umwelthaftung und zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden
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Umweltinformationsrichtlinie
• Novellierung der Umweltinformationsrichtlinie aus dem Jahr 1990
• Weite und umfassende Definition des Begriffs Umweltinformation
• Voraussetzungsfreier Anspruch auf Herausgabe von 

Umweltinformationen für natürliche und juristische Personen des 
Privatrechts

• Pflicht zur Herausgabe trifft jede Behörde, die über 
Umweltinformationen verfügt

• Versagung der Herausgabe ist nur in wenigen Fällen zulässig (z. B. 
laufende Verfahren)

• WSV verfügt über eine Vielzahl von Umweltinformationen in diesem 
Sinne 

• Weite Auslegung durch die Gerichte; Anspruch auf Herausgabe von 
Umweltinformationen kann z. B. auch parallel zum 
Planfeststellungsverfahren bestehen
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Umweltschadensrecht
• Definiert wird der Begriff des Umweltschadens als eine direkt oder 

indirekt eintretende feststellbare nachteilige Veränderung einer 
natürlichen Ressource (Arten und natürliche Lebensräume, Gewässer 
und Boden) oder Beeinträchtigung der Funktion einer natürlichen 
Ressource

• Eigene Definitionen im BNatSchG und WHG
• Der für einen Umweltschaden Verantwortliche ist verpflichtet zur

– Vermeidung (Gefahrenabwehr)
– Schadensbegrenzung
– Sanierung 
– ggf. Kostenübernahme
– Information der zuständigen Behörde

• Verschuldensunabhängige Haftung bei bestimmten, in einer Anlage 
aufgeführten Beruflichen Tätigkeiten

• In allen anderen Fällen verschuldensabhängige Haftung
• WSV ist Normadressat
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


